
1) Stand 01.07.2020, Abt. 4.4 Steuern 
2) Die Steuerkennzeichen in Klammern gelten bei steuerpflichtigen Projekten. 

3) Zur Definition siehe Anlagen. Bei Zweifeln: Rückfrage an Abt. 4.4 
4) DE811225433 

Prüfschema:  

Steuerkennzeichen für Lieferungen und Leistungen aus dem Ausland1) 

 

 

 

 

1. Zahlungen für Unterrichtsleistungen gemäß § 4 Nr. 21 b) aa) UStG 

 Steuerkennzeichen N4 (V0) 

2. Zahlungen an Personen,  
die keine Leistung erbracht haben: 
- Reisekosten Vorstellungsgespräche, 
- Reisekosten an Konferenz- oder Workshop-Teilnehmer, die nur 

Zuhörer waren 
- Reisekosten an Personen für die eigene Fortbildung (z. B. Erasmus) 
- Stipendien 
- Zuschüsse, jedoch nur, wenn ein echter Zuschuss gemäß Abschnitt 

10.2 Abs. 7 ff. Umsatzsteueranwendungserlass vorliegt 
3)

 

 Steuerkennzeichen N4 (V0) 

3. Zahlungen für Mitgliedsbeiträge, 

jedoch nur, wenn ein echter Mitgliedsbeitrag gemäß Ab-

schnitt 1.4 Umsatzsteueranwendungserlass vorliegt
 3)

 

 Steuerkennzeichen N4 (V0) 

4. Bestimmte ausländische Leistungen: 

- Teilnahmeentgelte für Kongresse im Ausland 

- Bewirtungen, Mieten, Reisekostenerstattungen an Bedienstete 

- Grundstücksleistungen, z. B. Ausgrabungen 

 Steuerkennzeichen N4 (V0) 
Der Ausweis der ausländischen Steuer ist korrekt. 

5. Waren, deren Gesamtwert 22 € je Sendung nicht übersteigt 

 Steuerkennzeichen E6 

 

Bei Zahlungen in das Ausland und Zahlungen von Auslagenersatz für 

ausländische Lieferungen und sonst. Leistungen gilt: Zur Vermeidung 

von Doppelbesteuerung sind Rechnungen  

a) aus der EU mit ausländischer Umsatzsteuer und  

b) Rechnungen über Dienstleistungen mit dt. Steuer zurückzuweisen 

(außer in Fällen von 4.). Es ist dem Lieferanten die UStId-Nr.
4)

 mitzu-

teilen und eine Rechnung über den Nettobetrag zu verlangen. 

Zahlung für eine Dienstleistung 

 G9 (H9) bei 19% oder G1 (H1) bei 16% 

 G2 (H2) bei 7% oder G5 (H5) bei 5% – elektr. Bücher/Zeitschr., Datenbanken 

Zahlung für eine Lieferung aus einem anderen EU-Land 

- bei Büchern, Zeitschriften  E2 (F2) bei 7% oder E5 (F5) bei 5% 

- bei anderen Waren  E9 (F9) bei 19% oder E1 (F1) bei 16% 

Zahlungen in das Ausland und Zahlung von Auslagenersatz für ausländische Lieferungen/Leistungen 

 steuerpflichtig, d. h. Steuerkennzeichen G9 (H9)
2
, G2 (H2), E9 (F9), E2 (F2) bei 19%/7%  

     (im Leistungszeitraum 01.07. – 31.12.2020 G1 (H1), G5 (H5), E1 (F1), E5 (F5) bei 16%/5%) 
es sei denn, es liegt eine der folgenden Ausnahmen vor: 

 

Zahlungen für Lieferungen aus dem nichteuropäischen Ausland 

(Versteuerung erfolgt durch Zollbehörde) 

 Steuerkennzeichen N4 (V0) 


